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Das VP-Gesetz normiert  in den §§ 11 bis 16 die Befugnisse, 

die zur Abwehr von Gefahren und zur Beseit igung von Störungen 

wahrgenommen werden dürfen, wenn die öffent l iche Ordnung und 

Sicherheit  nur durch Eingri f fe in die persönl ichen Rechte und 

Freiheiten der Bürger gewährleistet werden kann. Insofern re

gelt  das VP-Gesetz vor al lem diejenigen Handlungsmögl ichkeiten, 

mit  denen- gegen den Wil len der Bürger in deren Rechte und Frei

heiten eingegri f fen werden kann. Damit wird von den Befugnis

regelungen des VP-Gesetzes nur eine relat iv begrenzte Sphäre 

des Verhältnisses zwischen Staatsorgan und Bürger,  nämlich 

das der Ausübung von Zwang zur Abwehr von Gefahren und Besei

t igung von Störungen berührt .  Die gesamte Breite der Einbe

ziehung der Bürger in die Real is ierung von Aufgaben zur Gestal

tung der sozial ist ischen Demokrat ie in der DDR und in die Aus

gestal tung demokrat ischer Mitwirkungs- und Mitgestal tungsrechte 

bei der Gewährleistung der öffent l ichen Ordnung und Sicherheit  

erfolgt nicht auf der Grundlage der Befugnisregelungen des VP- 

Gesetzes. Daraus folgt,  daß die Wahrnehmung einer Befugnis 

des VP-Gesetzes nicht vor l iegt,  wenn ein Bürger freiwi l l ig,  

d.  h.,  von sich aus an der Abwehr von Gefahren und der Besei

t igung von Störungen mitwirkt .

Da es dem Gesetzgeber nicht mögl ich war, die Viel fal t  der Ge

fahren und Störungen vorausschauend und kasuist isch zu regeln, 

s ind die zu ihrer Vorbeugung und Abwehr (nachfolgend wird die 

Abwehr von Gefahren und die Beseit igung von Störungen mit  dem 

Begri f f  Gefahrenabwehr bezeichnet) notwendigen Befugnisse im 

VP-Gesetz in Form einer Generalermächtigung gestal tet  worden.

Bevor auf die Befugnisse des VP-Gesetzes im einzelnen eings- 

gangen werden sol l ,  ist  es zunächst notwendig, den im VP-Ge

setz verwendeten Begri f f  "öffent l iche Ordnung und Sicherheit"  

inhalt l ich zu best immen. Der Begri f f  "öffent l iche Ordnung und 

Sicherheit"  wird sowohl in der Gesetzgebung als auch im al lge

meinen Sprachgebrauch nicht einheit l ich verwendet.  Ihm werden


